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LIEBE LESER
zweimal bereits, nämlich 1957 und 1976, haben die Stimmbürger zu einem
Verfassungsartikel für Radio und Fernsehen Nein gesagt. Waren es in den fünfziger Jahren

emotionelle Gründe - vor allem im Zusammenhang mit der umstrittenen
Einführung des Fernsehens -, die zu einer Ablehnung führten, so lag die Ursache für
die Verwerfung beim zweiten Anlauf eindeutig in der Überladung des Artikels.
Zuviel, das zwar gut gemeint war, aber klar auf der Ebene der Gesetzgebung hätte
geregelt werden müssen, fand Aufnahme in den Radio- und Fernsehartikel. Sieben
Jahre später nun unterläuft den Parlamentariern der gleiche Fehler erneut. Gegen
den Willen des Bundesrates reicherte bereits im Februar der Ständerat den Artikel
mit materiellen Vorschriften an, indem er Rechtsnormen formulierte, die den Auftrag

der Medien näher umschreiben. Für Diskussionsstoff sorgte vor allem die
Formulierung, dass Radio und Fernsehen «die Vielfalt der Ereignisse und Ansichten
angemessen und objektiv zum Ausdruck» bringen sollen.
Den rechtlich unbestimmten und unzulänglich definierten Begriff objektiv hat nun
die vorberatende Kommission des Nationalrates wieder aus dem Entwurf entfernt -
wohl nicht zuletzt aus Angst, dass heikle Wörtchen könnte nicht nur zum Zankapfel
zukünftiger juristischer Auseinandersetzungen, sondern auch zum Fallstrick für den
Verfassungsartikel schlechthin werden. Nach den Vorstellungen der Nationairaîs-
kommission haben die elektronischen Medien nun folgender Verpflichtung
nachzukommen: «Sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der
Ansichten angemessen zum Ausdruck.» Sprachlich ist das eine klare Verbesserung,

nicht nur weil ein emotionsgeladener Begriff durch einen vorläufig unbelasteten
ersetzt wird, sondern weil auch eine klare Unterscheidung von Ereignis und

Meinung vorgenommen wird. Dennoch: Es bleiben sowohl die Rechtsunsicherheit
- denn mehr als Sprachkosmetik bedeutet die sanfte Korrektur letztlich nicht - wie
die Gefahr, erneut Verordnungen in den Verfassungsartikel aufzunehmen, die
eigentlich in der Gesetzgebung festgeschrieben werden müssten. Damit aber wird
durch die Hintertüre eine Art staatliche Lenkung von Radio und TV vorbereitet.
Einen Schritt in diese Richtung bedeutet auch der vierte Absatz, den die vorbereitende

Nationalratskommission ins Spiel bringt: «Auf die Stellung und Aufgabe
anderer Kommunikationsmittel, vor allem der Presse,, ist Rücksicht zu nehmen», wird
verlangt. In eine Verfassungsgrundlage für Radio und Fernsehen protektionistische
Auflagen für das Medium Presse aufzunehmen, muss auch jenen als wenig
vernünftig erscheinen, die sich zu Schutz und Förderung der Zeitungen bekennen. Hinter

dem unglücklichen Zusatz der Nationalratskommission verbirgt sich indessen
der Geist, der leider allzu viele Parlamentarier bei der Ausarbeitung des dringend
nötigen Verfassungsartikels beflügelt: Weniger den elektronischen Medien eine
Verfassungsbasis zur Verfügung zu stellen, auf der sich eine freiheitliche, demokratische

und umfassende Programmgestaltung in den Bereichen Information,
Unterhaltung und Kultur entwickeln kann, erachten sie als ihren Auftrag, als vielmehr Radio

und Fernsehen «in den Griff» zu bekommen.
Auf dieser Haltung lässt sich, mit Verlaub, eine fortschrittliche Verfassungsgrundlage

nicht bauen. Vielmehr steht zu befürchten, dass den Medien Radio und
Fernsehen dadurch ihrem Auftrag, die Aktivitäten des Staates kritisch zu begleiten,
nicht mehr nachkommen können und in die Rolle des Zudienens verfallen, weil die
Verfassung ihren Spielraum einengt. Damit aber werden sie gegenüber den
Printmedien klar benachteiligt, die sich auf einen zwar viel älteren, aber liberaleren
Verfassungsgrundsatz stützen können. «Die Pressefreiheit ist gewährleistet», heisst es
da kurz und bündig. Dass auch die Radio- und Fernsehfreiheit gewährleistet sein
könnte, ist bei den vorbereitenden Gremien, aber auch in den beiden eidgenössischen

Kammern, als Zielvorstellung offenbar in weite Ferne gerückt.

Mitfreundlichen Grüssen
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